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Zukunftswerkstatt für das Recht der Energiewende

• Vor sieben Jahren gegründet von 46 Stiftern,
mittlerweile zahlreiche Zustifter und Spender.

• Zweck ist die Förderung von Rechtswissenschaft und guter 
Gesetzgebung auf dem Gebiet des Klimaschutz- und 
Umweltenergierechts.

• Leitfrage: 
„Wie muss sich der Rechtsrahmen ändern, um die energie-
und klimapolitischen Ziele zu erreichen?“

• Operativ tätig als außeruniversitäres Forschungsinstitut mit 
aktuell 19 Rechtswissenschaftlern und Teil eines 
interdisziplinären und europäischen Forschungsnetzwerkes.

• Finanzierung über Zuwendungen und Aufträge der 
öffentlichen Hand sowie Spenden.
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Agenda

• Aktuelle Lage: Was sind bei den aktuellen 
Konzentrationszonenplanungen die Fehlerquellen?

• Rahmen für künftige Konzentrationszonenplanungen: 
Aktueller Stand der Abstandsdiskussion

• Konzentrationszonenplanungen: Instrumente zur 
Stabilisierung

– Fehlerfolgen: Planerhaltungsvorschriften und Co.

– Fehlervermeidung: Ansätze für mehr Rechtssicherheit



www.stiftung-umweltenergierecht.de
6

Handlungs-
optionen für 
die Weiter-

entwicklung der 
Flächenbereit-

stellung

Ansatzpunkte innerhalb des heutigen 
Planungssystems (allg. Außenbereichsprivilegierung 

+ Planvorbehalt)

Überlegungen zur teilweisen Neukonzeption des 
Planungssystems

Diskussion: 
Bundes-
weiter 

Mindestab-
stand für 

WEA?

Fehlerfolgen: 
Planerhal-

tungs-
vorschriften 

und Co

Ausgangs-
punkt: 
Fehler-

quellen bei 
WKZ-

Planungen

Fehlerver-
meidung: 

Ansätze für 
mehr 

Rechts-
sicherheit

Agenda
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WAS SIND BEI DEN AKTUELLEN 
KONZENTRATIONSZONENPLANUNGEN 
DIE FEHLERQUELLEN?
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Handlungs-
optionen für 
die Weiter-

entwicklung der 
Flächenbereit-

stellung

Ansatzpunkte innerhalb des heutigen 
Planungssystems (allg. Außenbereichsprivilegierung 

+ Planvorbehalt)

Überlegungen zur teilweisen Neukonzeption des 
Planungssystems

Diskussion: 
Bundes-
weiter 

Mindestab-
stand für 

WEA?

Fehlerfolgen: 
Plan-

erhaltungs-
vorschriften 

und Co

Ausgangs-
punkt: 
Fehler-

quellen bei 
WKZ-

Planungen

Fehlerquellen bei Konzentrationszonenplanungen

Fehlerver-
meidung: 

Ansätze für 
mehr 

Rechts-
sicherheit
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Ausgangspunkt: Fehlerquellenanalyse WKZ-Planungen

• Konzentrationsplanungen im Fokus der Öffentlichkeit und von 
Klägern; weiterhin halten nur wenige Pläne der gerichtlichen 
Kontrolle stand

• Planaufhebungen sowohl aufgrund von formellen und materiellen
Fehlern, die teils erst durch Weiterentwicklung der Rspr. ersichtlich 
geworden sind, teils auch aufgrund von Fehlern, die bereits in Rspr. 
geklärt waren (Frage nach Ursachen)

• Formelle Fehlerschwerpunkte: Bekanntmachung der Genehmigung 
von F-Plänen und ihrer Entwürfe; Verzicht auf notwendige weitere 
Offenlage

• Materielle Fehlerschwerpunkte: Unterscheidung 
„harter“ und „weicher“ Tabuzonen; 
substanziell Raum Schaffen als Anforderung an 
Untersuchungstiefe 
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AKTUELLER STAND DER 
ABSTANDSDISKUSSION
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Handlungs-
optionen für 
die Weiter-

entwicklung der 
Flächenbereit-

stellung

Ansatzpunkte innerhalb des heutigen 
Planungssystems (allg. Außenbereichsprivilegierung 

+ Planvorbehalt)

Überlegungen zur teilweisen Neukonzeption des 
Planungssystems

Diskussion: 
Bundes-
weiter 

Mindestab-
stand für 

WEA?

Ausgangs-
punkt: 
Fehler-

quellen bei 
WKZ-

Planungen

Abstandsdiskussion

Fehlerfolgen: 
Plan-

erhaltungs-
vorschriften 

und Co

Fehlerver-
meidung: 

Ansätze für 
mehr 

Rechts-
sicherheit
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Verlauf der Diskussion um einen bundesweiten Mindestabstand

Klimapaket / 
Klimaschutzkonzept

RefE zum Kohle-
ausstiegsgesetz

Vorschlag CDU/CSU-
Fraktion

AG Akzeptanz

1.00
0 m

1.000-
1.500  m

> 1.500 m
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Aktueller Stand der Abstandsdiskussion

• Laut Medienberichten Verzicht auf Einführung eines 
bundesweit einheitlichen Mindestabstands

• Stattdessen: Wiedereinführung einer Länderöffnungsklausel 
(§ 249 Abs. 3 BauGB)

– Einführung durch die Länder – diese müssen aktiv werden

– Rechtsfolge der Entprivilegierung – Kommunen könnten 
abweichen

– Relevante Fragen der Ausgestaltung im Detail: 

o Können Länder größeren oder kleineren Abstand als 1.000 m 
festlegen

o Können Länder den siedlungsseitigen Bezugspunkt des Abstands 
selbst festlegen?

o Ist die Länderöffnungsklausel nur befristet gültig?
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FEHLERFOLGEN: PLANERHALTUNGS-
VORSCHRIFTEN UND CO.
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Handlungs-
optionen für 
die Weiter-

entwicklung der 
Flächenbereit-

stellung

Ansatzpunkte innerhalb des heutigen 
Planungssystems (allg. Außenbereichsprivilegierung 

+ Planvorbehalt)

Überlegungen zur teilweisen Neukonzeption des 
Planungssystems

Diskussion: 
Bundes-
weiter 

Mindestab-
stand für 

WEA?

Ausgangs-
punkt: 
Fehler-

quellen bei 
WKZ-

Planungen

Fehlerfolgen

Fehlerfolgen: 
Plan-

erhaltungs-
vorschriften 

und Co

Fehlerver-
meidung: 

Ansätze für 
mehr 

Rechts-
sicherheit
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Ansatzpunkt: Fehlerfolgen bei WKZ-Planungen

Ausweitung von 
Unbeachtlichkeits-
vorschriften

Ausweitung von 
Heilungsmöglichkeiten

Befristete Fortgeltung 
fehlerhafter Pläne

Inhalt Ausweitung der 
unbeachtlichen 
Planungsfehler nach § 214 f. 
BauGB (Bauleitplanung) bzw. 
§ 11 ROG (Raumordnung)

Erweiterung des 
Anwendungsbereichs für 
ergänzende Verfahren, § 214 
Abs. 4 BauGB bzw. § 11 Abs. 
6 ROG

Fehlerfolgenregelung speziell für 
WKZ-Planungen (§ 214 Abs. 2a n.F. 
BauGB)

Zuständig-
keit für 
Änderung

Bund Bund Bund

Rechtl. 
Einord-
nung

(+)

(-)

(-)

Etablierte 
Regelungstechnik
Kaum Spielräume für 
Ausweitung vorhanden
Europa- und 
völkerrechtliche 
Vereinbarkeit kritisch

(+)

(-)

(-)

Etablierte 
Regelungstechnik
Kaum Spielräume für 
Ausweitung vorhanden
Mitunter hoher 
Aufwand für 
ergänzende Verfahren

(-)
(+)

(+/-)

Komplexe Regelungsaufgabe
Effektive Verhinderung 
ungesteuerten Ausbaus
Fortgeltung zwar befristet, 
aber gleichwohl erhebliche 
Beschränkung des 
Nichtigkeitsdogmas

Bewertung 
vorhanden

Wegner, Ansätze zum Umgang mit Fehlern und zur Begrenzung der Fehlerfolgen bei 
Windkonzentrationszonenplanungen, WüBerichte Nr. 39 vom 5. März 2019, S. 5-15
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Ansatzpunkt: Nichtigkeitsfolgen bei WKZ-Planungen

Plansicherungsinstrumente „alternative Rückfalloption“

Inhalt Zeitliche Ausdehnung von 
Plansicherungsmöglichkeiten

Schaffung einer modifizierten 
Außenbereichsprivilegierung für Fall der 
Aufhebung einer WKZ-Planung, § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB

Zuständigkeit 
für Änderung

Bund Bund

Rechtl. 
Einordnung

(+)

(-)

Entlastung der Planungsträger 
von Zeitdruck
Verlängerung der Sperre von 
Flächen und weitergehende 
Zurückstellung von 
Realisierungsinteressen

(+)
(+)

(-)

(-)

Gesetzliche Verankerung leicht möglich
Rechtssichere Stärkung bestimmter 
städtebaulicher Belange möglich
Als gesetzliche Regelung hohe Pauschalität 
und Gefahr der Blockade geeigneter und 
akzeptierter Standorte
Hohe Komplexität in Abhängigkeit von 
Regelungsvariante und Auswahl 
städtebaulicher Belange 

Bewertung 
vorhanden (+/-)

Wegner, Ansätze zum Umgang mit Fehlern und zur Begrenzung der 
Fehlerfolgen bei Windkonzentrationszonenplanungen, WüBerichte Nr. 39 
vom 5. März 2019, S. 16-21
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FEHLERVERMEIDUNG: ANSÄTZE 
FÜR MEHR RECHTSSICHERHEIT
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Handlungs-
optionen für 
die Weiter-

entwicklung der 
Flächenbereit-

stellung

Ansatzpunkte innerhalb des heutigen 
Planungssystems (allg. Außenbereichsprivilegierung 

+ Planvorbehalt)

Überlegungen zur teilweisen Neukonzeption des 
Planungssystems

Diskussion: 
Bundes-
weiter 

Mindestab-
stand für 

WEA?

Ausgangs-
punkt: 
Fehler-

quellen bei 
WKZ-

Planungen

Fehlervermeidung

Fehlerfolgen: 
Plan-

erhaltungs-
vorschriften 

und Co

Fehlerver-
meidung: 

Ansätze für 
mehr 

Rechts-
sicherheit
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Fehlervermeidung: Ansätze für mehr Rechtssicherheit 

• Drei Stoßrichtungen in Richtung rechtssicherer Planungen

– Identifizierung punktueller Änderungsmöglichkeiten

o Ausdrückliche Regelung der Untersuchungs- und 
Abwägungstiefe bei Artenschutzthema auf Planungsebene

o Klarstellungen betreffend Unterscheidung harter und weicher 
Tabuzonen (insbesondere: Hineinplanen in Ausnahme- und 
Befreiungslage)

o Anforderungen an Wirtschaftlichkeit ausgewiesener Flächen 

o etc.

– Identifikation gesetzgeberischer Möglichkeiten die hohen 
Anforderungen der Rechtsprechung punktuell zu begrenzen 
(Voraussetzung, dass Rspr. nicht verfassungsrechtlich 
geboten)
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Fehlervermeidung: Ansätze für mehr Rechtssicherheit

– Perspektivisch: teilweise Neukonzeption des 
Planungssystems
o systeminhärente Änderungen könnten sich als ungenügend 

erweisen 

o Umfang ausgewiesener Flächen derzeit abhängig von 
Engagement einzelner Länder – Flächenausweisungen in 
klimagerechtem Umfang könnten bundesweite 
Mengenvorgaben erfordern

o Aber: Systemwechsel stets mit erheblichen Schwierigkeiten 
belastet; erwartete Verbesserungen müssten auch diese 
aufwiegen

o Aber: Alternatives System muss Komponenten enthalten, die 
konstruktives Vorgehen nötigenfalls erzwingen

▪ Erhalt des Mechanismus, dass Untätigkeit von Planungsträgern 
nicht zur Verhinderung von Windenergievorhaben führt

▪ Ausschluss von Verhinderungsplanungen etc.   
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Ausblick

• Mögliche Mindestabstandsregelungen könnten den 
Planungsraum für Konzentrationszonenplanungen 
weitergehend beschränken

• Stabilisierung der Konzentrationszonenplanungen bleibt 
eigentliche Aufgabe – dies kann gelingen durch:

– Verbesserung der Rezeption der Rechtsprechung etwa durch 
Rechtsprechungsanalysen

– Gesetzgeberische Ausweitung von Fehlerfolgenvorschriften 
(begrenzt möglich)

– Gesetzgeberische Klärung / Absenkung der Anforderungen an 
Konzentrationszonenplanungen

– Gesetzgeberische Weiterentwicklung des Planungssystems zur 
Gewährleistung eines klimagerechten Windenergieausbaus 
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Bleiben Sie auf dem Laufenden

• Info|Stiftung Umweltenergierecht 
informiert periodisch über die 
aktuellen Entwicklungen

• www.umweltenergierecht.de als 
Informationsportal

http://www.umweltenergierecht.de/


Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Zustiftungen und Spenden für laufende Forschungsaufgaben.

Spenden: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE16790500000046743183

Zustiftungen: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE83790500000046745469

www.stiftung-umweltenergierecht.de
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